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Art. 8 32008R0765 - Anforderungen an nationale Akkreditierungsstellen

Für eine nationale Akkreditierungsstelle gelten die folgenden Anforderungen:

1. Sie ist so organisiert, dass sie sowohl unabhängig von den Konformitätsbewertungsstellen, die sie begutachtet, als
auch frei von kommerziellen Einflüssen ist und dass es zu keinerlei Interessenkonflikten mit den
Konformitätsbewertungsstellen kommt;

2. sie gewährleistet durch ihre Organisation und Arbeitsweise, dass bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten Objektivität
und Unparteilichkeit gewahrt sind;

3. sie stellt sicher, dass jede Entscheidung über die Bestätigung der Kompetenz von kompetenten Personen
getroffen wird, die nicht mit den Personen identisch sind, welche die Begutachtung durchgeführt haben;

4. sie trifft geeignete Vorkehrungen, um die Vertraulichkeit der erhaltenen Informationen sicherzustellen;

5. sie gibt die Konformitätsbewertungstätigkeiten an, zu deren Akkreditierung sie befähigt ist, und nennt dabei
gegebenenfalls die relevanten gemeinschaftlichen oder nationalen Rechtsvorschriften und Normen;

6. sie schafft die erforderlichen Verfahren zur Gewährleistung eines effizienten Managements und geeigneter interner
Kontrollen;

7. ihr stehen kompetente Mitarbeiter in ausreichender Zahl zur Verfügung, so dass sie ihre Aufgaben
ordnungsgemäß wahrnehmen kann;

8. sie dokumentiert die Pflichten, Verantwortlichkeiten und Befugnisse des Personals, die sich auf die Qualität von
Begutachtung und Bestätigung der Kompetenz auswirken können;

9. sie richtet Verfahren zur Überwachung der Leistung und Kompetenz der beteiligten Mitarbeiter ein, setzt sie um
und führt sie weiter;

10. sie überprüft, dass Konformitätsbewertungen auf angemessene Art und Weise durchgeführt werden, indem
unnötige Belastungen für die Betriebe vermieden werden und die Größe eines Betriebs, die Branche, in der er tätig

gespeichert: 05.05.2024, 10:58 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/118abdd7-888f-3377-a556-ae3dd1a341c3


ist, die Unternehmensstruktur, das Maß der Komplexität der betreffenden Produkttechnologie und der
Massenproduktions- oder serienmäßige Charakter des Produktionsprozesses beachtet werden;

11. sie veröffentlicht geprüfte Jahresabschlüsse, die gemäß den allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt werden.
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